
Wann war die Vergewaltigung?
Die Vergewaltigung ist gerade erst passiert.

Sie sollen nicht alleine bleiben.

Haben Sie eine Vertrauens-Person?

Zum Beispiel eine Freundin oder ein Freund.

Sprechen Sie dann mit ihr oder mit ihm darüber.

Was müssen Sie tun?

1. Sie gehen zum Arzt. 

2. Sie rufen uns an.

3. Sie gehen zur Polizei



Wann war die Vergewaltigung?
Die Vergewaltigung ist schon lange her.

Eine Vergewaltigung ist eine schlimme Sache.

Sie wollen mit niemanden darüber sprechen.

Sie wollen lieber alles vergessen.

Aber es ist alles noch in Ihrem Kopf?

Was müssen Sie tun?
Sie brauchen Hilfe von Fach-Leuten.

Zum Beispiel von unserer Beratungs-Stelle.

Wir beraten darüber:
• Vergewaltigung

• Belästigung

• Stalking

Belästigung bedeutet:
Eine Person will etwas von Ihnen.

Sie fühlen sich schlecht dabei.

Sie wollen das nicht.

Stalking ist ein englisches Wort.

Stalking spricht man so aus: Stoking.

Stalking bedeutet:

Jemand beobachtet heimlich eine Person.

Er verfolgt die Person.

Die Person hat Angst.



Worüber sprechen wir in der Beratung? 

Wir können zum Beispiel darüber sprechen:

• Ich muss wieder an die Vergewaltigung denken.

• Ich kann an nichts anderes denken.

• Ich habe eine Anzeige bei der Polizei erstattet.

Wie finden Sie uns?
Sie rufen uns an.

Unsere Telefon-Nummer ist 069 850 968 022. 

Sie schreiben uns eine E-Mail.

Die E-Mail kann anonym sein. 

Anonym bedeutet:

Der Absender von der E-Mail ist unbekannt.



Wichtige Infos

Sie brauchen Hilfe vom Arzt.

Der Arzt soll Sie untersuchen.

Das soll in den ersten 3 Tagen passieren.

Sie müssen zum Frauen-Arzt gehen.

Der Frauen-Arzt untersucht Sie:

• auf Geschlechts-Krankheiten

• auf Schwangerschaft

Der Arzt hat Schweige-Pflicht.

Er darf nichts über Ihre Gesundheit erzählen.

Er darf nichts ohne Ihr Einverständnis bei  

der Polizei melden.

Beim Arzt können Sie selbst entscheiden:

Wollen Sie die Polizei anrufen oder nicht.

Der Besuch beim Arzt ist wichtig.

Der Arzt schreibt alles auf:

• Ihre Erzählung

• Ihre Verletzungen

Vielleicht gibt es später ein Gerichts-Verfahren.

Dann brauchen Sie alle Unterlagen vom Arzt.



Anzeige bei der Polizei

Sie erstatten eine Anzeige bei der Polizei.

Es ist eine wichtige Entscheidung.

Sie können später nicht mehr sagen:

Sie wollen die Anzeige nicht mehr.

Bei der Polizei können Sie sagen:

Sie wollen mit einer Frau darüber sprechen.

Dann kommt eine Polizistin zu Ihnen.

Vielleicht wollen Sie noch nicht zur Polizei gehen.

Sie können zum Beispiel zuerst mit uns sprechen.

Wir beraten Sie. 

Dann entscheiden Sie in Ruhe.

Wo melden Sie sich bei der Polizei?
Sie melden sich bei der Kriminal-Polizei  

in Offenbach.

Das ist die Telefon-Nummer: 

069 80 98 0

Bei der Polizei gibt es auch einen Dauer-Dienst.

Sie können dort 24 Stunden anrufen. 

Das ist die Telefon-Nummer: 

061 81 10 02 42



Sofort-Hilfe vom Arzt

Nach einer Vergewaltigung brauchen Sie Hilfe vom Arzt. 

Der Arzt soll Sie untersuchen.

Das soll in den ersten 3 Tagen passieren.

Der Arzt hat Schweige-Pflicht.

Er darf nichts über Ihre Gesundheit erzählen.

Er darf nichts ohne Ihr Einverständnis bei  

der Polizei melden.

Beim Arzt können Sie selbst entscheiden:

Wollen Sie die Polizei anrufen oder nicht.



In welches Krankenhaus können Sie gehen?

Sana Klinikum Offenbach

Das ist die Adresse vom Krankenhaus:

Starkenburgring 66

63069 Offenbach

Notruf-Telefon: 

069 84 05 90 72

Internet-Seite: 

https://www.sana.de/offenbach

Gehen Sie zur Not-Aufnahme im Erd-Geschoss.

Rufen Sie vorher an.

Dann warten Sie weniger.

Ketteler Krankenhaus Offenbach

Das ist die Adresse:

Lichtplattenweg 85

63071 Offenbach

Telefon-Nummer am Tag:

069 85 05 377

Telefon-Nummer nachts:

069 85 05 0

Internet-Seite: 

https://www.ketteler-krankenhaus.org/



Was passiert im Krankenhaus?

Der Arzt im Kranken-Haus untersucht Sie zuerst:

• auf Geschlechts-Krankheiten

• auf Schwangerschaft

Diese Untersuchung kostet kein Geld.

Sie bekommen dort ein Rezept für eine Pille.

Diese Pille verhindert eine Schwangerschaft.

Eine Vergewaltigung kann Spuren hinter-lassen.

Die Spuren beweisen:

• Wann ist die Vergewaltigung passiert?

• Wer hat Sie vergewaltigt?

Die Ärzte müssen Sie zuerst fragen:

Wollen Sie eine Spuren-Sicherung?

Sie können ja oder nein sagen.

Was ist wichtig für die Spuren-Sicherung?
1. Sie dürfen vor der Untersuchung nicht duschen.

2. Sie behalten Ihre Kleidung an.

3. Sie bringen die Bettwäsche oder andere Dinge mit.

Die Spuren-Sicherung kostet kein Geld.

Die Proben bleiben 1 Jahr im Krankenhaus.

Dann werden sie vernichtet.



Unsere Beratungs-Stelle

Im Kranken-Haus bekommen Sie Infos über uns.

Sie müssen uns nichts von der Vergewaltigung erzählen.

Sie können mit uns über andere Sachen sprechen.

Zum Beispiel: 

• über Ihre Gefühle

• über Ihre Ängste

• über Ihre Sorgen

Vielleicht sind Sie noch unsicher:

Wollen Sie zur Polizei gehen oder nicht.

Wir beraten Sie darüber:

• Was passiert bei der Polizei?

• Wie geht es danach weiter?

Wie kommen Sie zu uns?

Sie können uns:

• anrufen

• eine E-Mail schreiben

• einen Termin mit uns ausmachen

• persönlich zu uns kommen.



Wem helfen wir mit unserer Beratung?

Die Beratung ist für alle Menschen offen.

Das können zum Beispiel diese Personen sein:

• Frauen

• Männer

• queere Menschen

Das spricht man: kwier.

Queere Menschen sind weder männlich noch weiblich. 

Sie denken anders über ihr Geschlecht.

Das ist wichtig für uns:

• Sie wurden vergewaltigt.

• Sie fühlen sich bedroht oder belästigt.

• Sie haben Angst.

Das Gespräch mit uns kostet kein Geld.

Sie können eine Vertrauens-Person mitbringen. 

Vielleicht sprechen Sie nicht gut Deutsch. 

Wir suchen für Sie eine Person. 

Sie spricht ihre Sprache.

Vielleicht hat jemand in Ihrer Nähe schlimme Sachen erlebt.

Sie wollen dieser Person helfen.

Dann können Sie auch zu uns in die Beratung kommen.



Wie helfen wir?

Wir sind eine Beratungs-Stelle.

Darüber sprechen wir in der Beratung:

• über Ihre Gesundheit

• über Ihre Rechte

• über Ihre Gefühle

Unsere Telefon-Nummer ist: 

069 85 09 68 00

Unsere E-Mail-Adresse ist: 

offenbach@profamilia.de



Was bedeutet sexualisierte Gewalt?

Sexualisierte Gewalt bedeutet:

Es geht um sexuelle Handlungen.

Diese Handlungen will eine andere Person nicht.
Sie war mit diesen Handlungen nicht einverstanden.

Dann sind die Handlungen nicht ein-vernehmlich.

Eine Vergewaltigung ist zum Beispiel sexualisierte Gewalt.

Bei einer Vergewaltigung zwingt man eine Person zum Sex.




